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1    Rechtsgrundlagen 
    

1.1  Baugesetzbuch 

 

 (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) 

    

1.2  Baunutzungsverordnung  (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786)  

    

1.3  Planzeichenverordnung  (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057); die 
im nachfolgenden Text zitierten Nummern beziehen sich auf den 
Anhang zur PlanZV 

    

1.4  Landesbauordnung für 
Baden-Württemberg 

 (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2017 (GBl. S. 612, 613)  

    

1.5  Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg 

 (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. BW S. 581, ber. 
S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.06.2018 (GBl. 
S. 221) 

    

1.6  Bundesnaturschutzgesetz   (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2017 (BGBl. I S. 3434) 

    

1.7  Naturschutzgesetz Ba-
den-Württemberg 

 (NatSchG Baden-Württemberg) vom 23.06.2015 (GBl. 2015 
S. 585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2017 (GBL. 
S 597) 

    

1.8  Bundes-Immissions-
schutzgesetz 

 (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 
(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2017 
(BGBl. I S. 2771) 
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2    Planungsrechtliche Festsetzungen (PF) mit Zeichen-
erklärung 

    

2.1    Allgemeines Wohngebiet  

Nicht störende Handwerksbetriebe nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO 
sind nicht zulässig (§ 1 Abs. 5 BauNVO).  

Fernmeldetechnische Hauptanlagen sowie Haupt- oder Nebenanla-
gen zur Erzeugung von Energie durch Windkraft nach § 4 Abs. 3 
Nr. 2 BauNVO bzw. § 14 Abs. 2 BauNVO sind nicht zulässig (§ 1 
Abs. 5 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO). Die Zulässigkeit von 
fernmeldetechnischen Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 2 
BauNVO wird dahin gehend modifiziert, dass Mobilfunkanlagen un-
zulässig sind (§ 14 Abs. 2 BauNVO, § 1 Abs. 6 i.V.m. 
Abs. 9 BauNVO). 

Die Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nrn. 1-5 BauNVO (Betriebe des Be-
herbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) werden 
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO). 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 4 BauNVO; Nr. 1.1.3. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

    

2.2  GRZ .... 

 

 Grundflächenzahl als Höchstmaß  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.5. PlanZV; siehe Typenschablone) 

    

2.3  Überschreitung der 
Grundfläche  

 Die zulässige Grundfläche darf neben der in § 19 Abs. 4 Satz 2 
BauNVO getroffenen Vorschrift durch nicht vollflächig versiegelte 

− Stellplätze und 

− Zufahrten zu Stellplätzen und Garagen  

um weitere 50 % überschritten werden. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 19 Abs. 4 BauNVO) 

    

2.4  Z ....  Zahl der Vollgeschoße als Höchstmaß  

WA 
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 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 3 u. § 20 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.7. PlanZV; siehe Typenschablonen) 

    

2.5  WH .... m ü. NN 

 

 Maximale traufseitige Wandhöhe über NN 

Die maximale traufseitige Wandhöhe über NN darf an keiner Stelle 
des Hauptgebäudes den festgesetzten Wert überschreiten und wird 
am Schnittpunkt der Außenwand (außen) mit der Dachhaut (außen) 
gemessen. 

Sofern zulässige, untergeordnete Widerkehre, Zwerchgiebel oder 
Dachaufbauten im Bereich des Schnittpunktes der Außenwand mit 
der Dachhaut liegen, ist die Verbindungslinie zwischen den nächst 
gelegenen entsprechenden Schnittpunkten außerhalb solcher Bau-
teile maßgeblich. Dies gilt nicht für zulässige, jedoch nicht mehr als 
untergeordnet einzustufende Widerkehre, Zwerchgiebel oder Dach-
aufbauten, die im Bereich des Schnittpunktes der Außenwand mit 
der Dachhaut liegen. Hier ist die Wandhöhe am Schnittpunkt der 
Außenwand (außen) mit der Dachhaut (außen) des Widerkehres, 
Zwerchgiebels oder Dachaufbaus zu messen. Untergeordnet sind 
diese Bauteile dann, wenn sie nicht mehr als 50% der Hausbreite, 
gemessen jeweils an den Außenkanten der sich gegenüberliegenden 
Hauswände, einnehmen. 

Bei Gebäuden, die im Umgriff von zwei unterschiedlichen Festset-
zungen zur "WH über NN" liegen, ist eine "effektive WH über NN" 
entsprechend den Anteilen der Traufen, die in dem jeweiligen Be-
reich liegen, durch lineare Interpolation zu ermitteln. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.6  FH .... m ü. NN 

 

 Maximale Firsthöhe über NN 

Die maximale Firsthöhe über NN darf an keiner Stelle des Hauptge-
bäudes den festgesetzten Wert überschreiten und wird wie folgt ge-
messen:  

Die maximale Firsthöhe über NN darf an keiner Stelle des Hauptge-
bäudes den festgesetzten Wert überschreiten und wird am höchsten 
Punkt des Firstes gemessen. 
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Bei Gebäuden, die im Umgriff von zwei unterschiedlichen Festset-
zungen zur "FH über NN" liegen, ist eine "effektive FH über NN" 
entsprechend den Anteilen der Firste, die in dem jeweiligen Bereich 
liegen, durch lineare Interpolation zu ermitteln. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.7  o  Offene Bauweise  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 1 BauNVO; Nr. 3.1. PlanZV; siehe 
Typenschablonen) 

    

2.8    Nur Einzelhäuser zulässig  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 2 BauNVO; Nr. 3.1.1. PlanZV; 
siehe Typenschablonen) 

    

2.9    Baugrenze 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO; Nr. 3.5. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 

    

2.10    Umgrenzung von Flächen für Garagen und/oder Carports; Gara-
gen und/oder Carports sind nur innerhalb dieser Flächen (und in-
nerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen) zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; § 12 BauNVO; Nr. 15.3. PlanZV; siehe 
Planzeichnung) 

    

2.11  Nebenanlagen und sons-
tige bauliche Anlagen 
außerhalb der überbau-
baren Grundstücksfläche 

 

 In dem Baugebiet sind die gemäß § 14 BauNVO zulässigen Neben-
anlagen und nicht überdachte Stellplätze auch außerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen bzw. außerhalb der Flächen für Gara-
gen und/oder Carports zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12, 14 u. 23 BauNVO) 

    

E 

GA 
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2.12  Höchstzulässige Zahl der 
Wohnungen in Wohnge-
bäuden  

 Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden beträgt 
3 pro Einzelhaus bei den Typen 1-4. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB; siehe Planzeichnung)  

    

2.13    Sichtflächen für den fließenden Verkehr; innerhalb der Fläche 
muss eine uneingeschränkte Sicht jeweils zwischen 0,80 m und 
2,50 m über Fahrbahn-Oberkante gewährleistet sein. Einzelne 
Bäume (Hochstämme mit Ast-Ansatz über 2,80 m) sind zulässig. 

Die Bemaßung bezieht sich auf die Schenkel-Längen in Metern (ab 
Einmündungsachse bzw. Fahrbahnrand, Bemaßung beispielhaft 
aus der Planzeichnung). 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB; siehe Planzeichnung) 

    

2.14    Verkehrsflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.1. PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

2.15    Verkehrsflächen als Begleitfläche; für Straßenbegleitgrün, Stell-
plätze, Randflächen (z.B. Schotter-Rasen, Rasenpflaster etc.); 

In den Bereichen, die für Grundstückszufahrten erforderlich sind, 
können diese Flächen unterbrochen und befestigt werden. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; siehe Planzeichnung) 

    

2.16    Straßenbegrenzungslinie mit Bemaßung für das Regelprofil; äu-
ßere Umgrenzung aller Verkehrsflächen (Bemaßung beispielhaft 
aus der Planzeichnung)  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.17  Unterirdische Bauweise 
von Niederspannungslei-
tungen 

 Niederspannungsleitungen sind ausschließlich in unterirdischer 
Bauweise zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

    

5,25 

30 

 
3 
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2.18  Behandlung von Nieder-
schlagswasser in dem 
Baugebiet  

 In dem Baugebiet ist Niederschlagswasser von versiegelten Flächen 
(Dach-/ Hof- und Straßenflächen) im Trennsystem abzuleiten. Das 
Niederschlagswasser der privaten Flächen wird jeweils mittels Re-
tentionszisternen gedrosselt dem öffentlichen Regenwasserkanal 
zugeführt. Das Niederschlagswasser der Straße wird mittels Stau-
raumkanal gedrosselt dem bestehenden Regenwasserkanal in der 
Panoramastraße zugeführt.  

Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit Nieder-
schlagswasser in Berührung kommen (z.B. Dachdeckungen, jedoch 
nicht Rinnen, Fallrohre, Geländer etc.) sind Oberflächen aus Zink, 
Titan-Zink, Kupfer oder Blei unzulässig, sofern diese Oberflächen 
nicht mit geeigneten anderen Materialien (z.B. Kunststoff-Beschich-
tung) dauerhaft gegen Niederschlagswasser abgeschirmt werden.  

(§ 9 Abs. 1 Nrn. 14 u. 20 BauGB) 

    

2.19    Öffentliche Grünfläche als Ortsrandeingrünung sowie als Puf-
ferzone zum südlich gelegenen "Humbold Haus"; ohne bauliche 
Anlagen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.20  Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und 
Landschaft 

 

 Für die Außenbeleuchtung sind nur mit Lichtstrahl nach unten ge-
richtete, warmweiße, vollständig insektendicht eingekofferte 
(staubdichte) LED-Lampen oder nach dem Stand der Technik ver-
gleichbare insektenschonende Lampentypen mit einer max. Licht-
punkthöhe von 4,50 m über der Geländeoberkante zulässig. 

Es sind nur Photovoltaik-Module zu verwenden, die weniger als 6 % 
polarisiertes Licht reflektieren (je Solarglasseite 3 %). 

Die Maßnahmen bzw. Vorschriften sind im gesamten Geltungsbe-
reich durchzuführen bzw. zu beachten. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.21  Bodenbeläge in dem 
Baugebiet 

 In dem Baugebiet sind für  

Stellplätze und 

Zufahrten und andere untergeordnete Wege 

Öffentliche Grünfläche 
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ausschließlich wasserdurchlässige Beläge (z.B. in Splitt verlegtes 
Pflaster mit Rasenfuge, Drainfugenpflaster, Rasengittersteine, 
Schotterrasen, Kiesflächen) zulässig. 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.22    Zu pflanzender Baum 2. Wuchsklasse als Baum bis 15 m Höhe, 
verbindlicher Standort, der innerhalb der jeweiligen Verkehrsfläche 
als Begleitfläche um bis zu 3,00 m verschiebbar ist; es sind aus-
schließlich Gehölze aus der Pflanzliste zu "Pflanzungen in den öf-
fentlichen Flächen" zu verwenden. Der Baum ist bei Abgang durch 
eine entsprechende Neupflanzung zu ersetzen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.23    Zu pflanzender Baum, variabler Standort innerhalb der öffentli-
chen Grünfläche; es sind ausschließlich Gehölze aus der Pflanzliste 
"Pflanzungen in den öffentlichen Flächen" zu verwenden. Der Baum 
ist bei Abgang durch eine entsprechende Neupflanzung zu ersetzen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.24    Zu pflanzende Sträucher, variabler Standort innerhalb der öffent-
lichen Grünfläche; es sind ausschließlich Gehölze aus der Pflanzliste 
zu "Pflanzungen in den öffentlichen Flächen" zu verwenden. Die 
Sträucher sind bei Abgang durch entsprechende Neupflanzungen zu 
ersetzen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.25  Pflanzungen in den 
öffentlichen Flächen 

 Pflanzungen: 

Für die Pflanzungen in den öffentlichen Flächen sind ausschließlich 
standortgerechte, heimische Bäume und Sträucher aus der unten 
genannten Pflanzliste zu verwenden. 

Die öffentliche Grünfläche als Pufferstreifen ist gemäß der Plan-
zeichnung mit Bäumen und Sträuchern in lockeren Gruppen zu be-
pflanzen und durch zweischürige Mahd pro Jahr bei Verzicht auf 
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Düngung extensiv zu pflegen. Abgehende Gehölze sind durch eine 
entsprechende Neupflanzung zu ersetzen. 

Unzulässig sind Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkrankungen 
im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in der Verordnung zur 
Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit (Feuerbrandverordnung vom 
20.12.1985, BGBl. I, 1985 S. 2551, zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 § 5 des Gesetzes vom 13.12.2007, BGBl. I S. 2930) genann-
ten. 

Für die öffentlichen Flächen festgesetzte Pflanzliste: 
    

   Bäume 1. Wuchsklasse   

   Spitz-Ahorn  Acer platanoides 
   Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 
   Sand-Birke Betula pendula 
   Walnussbaum Juglans regia 
   Zitter-Pappel Populus tremula 
   Trauben-Eiche Quercus petraea 
   Stiel-Eiche Quercus robur 
   Sommer-Linde Tilia platyphyllos 
   Berg-Ulme Ulmus glabra 
     

   Bäume 2. Wuchsklasse   

   Obsthochstämme (ausschließlich Schalen- u. 
Steinobst sowie nicht oder nur in geringem 
Maße Feuerbrand gefährdetes Kernobst) 

 

   Feld-Ahorn Acer campestre 
   Hainbuche Carpinus betulus 
   Vogel-Kirsche Prunus avium 
     

   Sträucher  

   Berberitze Berberis vulgaris 
   Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
   Gewöhnlicher Hasel Corylus avellana 
   Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
   Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare 
   Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
   Schlehe Prunus spinosa 
   Echter Kreuzdorn Rhamnus cathartica 
   Echter Faulbaum Rhamnus frangula  
   Wilde Stachelbeere Ribes uva-crispa 
   Kriech-Rose Rosa arvensis 
   Hunds-Rose Rosa canina 
   Grau-Weide Salix cinerea 
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   Purpur-Weide Salix purpurea 
   Fahl-Weide Salix x rubens 
   Mandel-Weide Salix triandra 
   Korb-Weide Salix viminalis  
   Roter Holunder Sambucus racemosa 
   Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
   Wolliger Schneeball Viburnum lantana 
   Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

    

2.26  Pflanzungen in dem 
Baugebiet  

 Pflanzungen: 

Für die Pflanzungen in dem Baugebiet sind standortgerechte, hei-
mische Bäume und Sträucher aus der oben genannten Pflanzliste 
zu verwenden. 

Auf max. 5 % der Grundstücksfläche sind auch Sträucher, die nicht 
in der o.g. Pflanzliste festgesetzt sind, zulässig (z.B. Ziersträucher, 
Rosen-Züchtungen). 

Pro 400 m² (angefangene) Grundstücksfläche sind mindestens 
1 Laubbaum oder alternativ 2 Solitärsträucher aus der o.g. Pflanz-
liste zu pflanzen. Abgehende Gehölze sind durch eine entsprechende 
Neupflanzung zu ersetzen. 

Im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in Bereichen, die an 
öffentliche Flächen angrenzen, sind Hecken aus Nadelgehölzen 
(z.B. Thuja) unzulässig. 

Unzulässig sind Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkrankungen 
im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in der Verordnung zur 
Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit (Feuerbrandverordnung vom 
20.12.1985, BGBl. I, 1985 S. 2551, zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 § 5 des Gesetzes vom 13.12.2007, BGBl. I S. 2930) genann-
ten. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)  

    

2.27    Abgrenzung ("Nutzungskordel") von unterschiedlichem Maß der 
Nutzung  

(§ 9 Abs. 1 BauGB und § 16 Abs. 5 BauNVO; Nr. 15.14. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 
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2.28    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
"Wolfsgrube" der Gemeinde Achberg  

(§ 9 Abs. 7 BauGB; Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung) 
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3    Örtliche Bauvorschriften (ÖBV) gemäß § 74 LBO  
mit Zeichenerklärung 

    

3.1    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der örtlichen Bauvor-
schriften zum Bebauungsplan "Wolfsgrube" der Gemeinde Achberg  

(§ 9 Abs. 7 BauGB, Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

3.2  Dachformen  Alle vorgeschriebenen Dachformen gelten nur für Dächer von Haupt-
gebäuden. Für deutlich untergeordnete Bauteile dieser Dächer (z.B. 
Gaupen, Zwerchgiebel) sowie für Garagen und sonstige Nebenanla-
gen (z.B. Geräteschuppen, etc.) sind andere Dachformen zulässig. 
Untergeordnet sind diese Bauteile dann, wenn sie nicht mehr als 
50% der Hausbreite, gemessen jeweils an den Außenkanten der 
sich gegenüberliegenden Hauswände, einnehmen. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

3.3  SD  Dachform Satteldach mit folgenden Maßgaben:   

Vertikale Versätze von sich gegenüberliegenden Dach-Ebenen (hö-
henmäßig versetzter First) sind zulässig; sie werden auf 
max. 1,75 m (senkrecht gemessen von Oberkante Teil-First zu Ober-
kante Teil-First) beschränkt 

Geneigte Dachebenen quer zur Haupt-Firstrichtung, welche die 
Firstlinie schneiden (Krüppelwalm) sind zulässig 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 

    

3.4  DN .... - ....°  Dachneigung; Winkel zwischen der Horizontalen und der Ebene 
des Daches als Mindest- und Höchstmaß; gilt für das Dach des 
Hauptgebäudes und für Widerkehre und Zwerchgiebel ab 6,00 m 
Breite (Außenkante Außenwand). 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe) 

    

3.5  Solar- und Photovoltaik-
anlagen auf Dächern 

 Thermische Solar- und Fotovoltaikanlagen sind der gewählten 
Dachneigung entsprechend parallel zur Dachfläche, auf der sie be-
festigt werden, auszuführen. Dies gilt auch für Flachdächer. 
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 (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 

    

3.6  Widerkehre und Zwerch-
giebel 

 Widerkehre (gegenüber der Außenwand vorspringende Bauteile mit 
Firstrichtung quer zur Haupt-Firstrichtung) und Zwerchgiebel (ge-
genüber der Außenwand nicht vorspringende Bauteile mit Firstrich-
tung quer zur Haupt-Firstrichtung, welche die Traufe unterbrechen) 
sind unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

− max. Breite (Außenkante Außenwand): 6,00 m  

− Mindestabstand (Außenkanten) untereinander bzw. zu evtl. 
Dachaufbauten: 1,25 m 

− Mindestabstand (Außenkanten) zur Gebäudekante im 1. Dach-
geschoß der jeweiligen Giebelseite: 0,75 m (frei stehende Bau-
teile wie Stützen etc. unter 0,50 m Breite sowie Dachüberstände 
bleiben unberücksichtigt)  

− Mindestabstand (senkrecht gemessen) zum nächstgelegenen 
First des Hauptdaches: 0,25 m 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

3.7  Dachaufbauten  Dachaufbauten (Dachgauben) sind unter folgenden Voraussetzun-
gen zulässig: 

− max. zwei Dachgaupen pro Dachseite 

− max. Breite (Außenkante ohne Dachüberstand): 4,00 m 

− Mindestabstand untereinander (Außenkanten ohne Dachüber-
stand) und zu evtl. Widerkehren: 1,25 m 

− Mindestabstand (senkrecht gemessen) zum nächstgelegenen 
First des Hauptdaches: 0,25 m 

− Dacheinschnitte ohne eine vollständige Überdachung (so ge-
nannte Negativgaupen) sind nicht zulässig.  

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

3.8  Materialien   Als Dachdeckung für geneigte Dächer von  

− Hauptgebäuden  

− Garagen 
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ab einer Dachneigung von 18° sind ausschließlich Dachplatten 
(kleinteilige Schuppendeckung wie z.B. Dachziegel, Dachpfannen, 
Betondachsteine etc.) zulässig. 

Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, 
sind darüber hinaus Materialien zulässig, die für diese Anlagen 
(Sonnenkollektoren, Fotovoltaik-Anlagen) üblich bzw. erforderlich 
sind. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungs-Teile, Abdichtungs-Ele-
mente etc.) sind darüber hinaus andere Materialien zulässig. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

3.9  Farben   Als Farbe für Dächer sind nur rote bis rotbraune sowie betongraue 
bis anthrazitgraue Töne zulässig, dies gilt nicht für begrünte Dächer. 

Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, 
sind die Farben zulässig, die für entsprechende Anlagen (Sonnen-
kollektoren, Fotovoltaik-Anlagen) üblich bzw. erforderlich sind. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungs-Teile, Abdichtungs-Ele-
mente etc.) sind darüber hinaus andere Farben zulässig. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

3.10  Anzahl der Stellplätze in 
dem Baugebiet  

 Die Anzahl der nachzuweisenden Stellplätze pro Wohnung in dem 
Baugebiet beträgt zwei. 

Für andere Nutzungen als Wohnen bleiben die gesetzlichen Vor-
schriften unbenommen. 
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4    Hinweise und Zeichenerklärung  
    

4.1    Bestehendes Gebäude zur Zeit der Planaufstellung (siehe Plan-
zeichnung) 

    

4.2    Bestehende Grundstücksgrenzen zur Zeit der Planaufstellung 
(siehe Planzeichnung) 

    

    

4.3    Geplante Grundstücksgrenzen; die so gekennzeichneten Grenzen 
stellen einen Vorschlag zur Aufteilung der Grundstücke dar (siehe 
Planzeichnung) 

    

4.4  Nr. ....;....m2  Nummerierung und voraussichtliche Größe der Grundstücke 
(Nummerierung von Nordwest nach Südost; siehe Planzeichnung) 

    

4.5    Bestehende Flurstücksnummer (beispielhaft aus der Planzeich-
nung) 

    

4.6    Vorhandenes (natürliches) Gelände; Darstellung der Höhen-
schichtlinien (beispielhaft aus der Planzeichnung, siehe Planzeich-
nung) 

    

4.7  Natur- und Artenschutz  Die Außenbeleuchtung sollte in den Nachtstunden soweit als aus 
Gründen der Verkehrssicherheit möglich abgeschaltet oder bedarfs-
weise über Bewegungsmelder gesteuert werden. 

Zäune sollten zum Gelände hin einen Abstand von mind. 0,15 m 
zum Durchschlüpfen von Kleinlebewesen aufweisen. 

Die Errichtung von Regenwasser-Auffangbecken (Zisternen) sowie 
eines Komposts wird empfohlen. 

Bei der Pflanzung von Bäumen ist das Nachbarrechtsgesetz zu be-
rücksichtigen. 

 
526 

525 
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Zur Entwicklung von Extensivwiesen sollten die öffentlichen Grünflä-
chen durch zweimalige Mahd pro Jahr (1. Mahd nicht vor dem 
15.06; 2. Mahd Ende September) gepflegt werden. Das Mähgut 
sollte von der Fläche entfernt werden. Die Ausbringung von Dünge- 
oder Pflanzenschutzmitteln sollte vermieden werden. 

    

4.8  Artenschutz  Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, die Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten besonders geschützter Arten zu zerstören sowie 
streng geschützte Arten und europäische Vogelarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeit erheblich zu stören. Um das Eintreten eines Verbots-Tat-
bestandes im Sinne des § 44 BNatSchG zu verhindern, sind folgende 
artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen umzusetzen. 

− Notwendige Gehölzentfernungen sind lediglich im Zeitraum zwi-
schen Anfang Oktober und Ende Februar zulässig. Folgende ar-
tenschutzrechtliche Ersatzmaßnahmen sind umzusetzen: 

− Für den Wegfall potenzieller Quartiere für Fledermäuse sind 
mindestens zwei künstliche Fledermausquartiere (z.B. Fa. Sch-
wegler, Fledermaushöhle 2F) im nahen Umfeld an Bäumen an-
zubringen. 

− Für den Wegfall potenzieller Nistmöglichkeiten für höhlenbrü-
tende Vogelarten sind mindestens eine Starenhöhle (z.B. Fa 
Schwegler, Starenhöhle 3S) sowie zwei Meisenkästen (z.B. Fa. 
Schwegler: eine Nisthöhle 1B mit Fluglochweite 32 cm und eine 
Nisthöhle 1B mit Fluglochweite 26 cm) im nahen Umfeld an 
Bäumen anzubringen. 

− Die Aufhängung der Nisthilfen hat in zeitlichem Zusammenhang 
mit der Fällung der Höhlenbäume, spätestens bis Anfang März 
des folgenden Frühjahrs zu erfolgen. 

− Es ist auf einen fachgerechten Standort (Höhe, Exposition und 
Wetterschutz) zu achten. 

− Die Nisthilfen müssen jährlich im Herbst fachgerecht gereinigt 
werden und ggf. ersetzt werden. 

    

4.9  Vorhandene Gehölze  Gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG ist es verboten, in der Zeit vom 01.03. 
bis 30.09. außerhalb des Waldes vorkommende Bäume, Sträucher 
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oder andere Gehölze zu roden. Notwendige Gehölzbeseitigungen so-
wie die Baufeldräumung sollten daher außerhalb der Brutzeit von 
Vögeln zwischen dem 01.10. und dem 28.02. des jeweiligen Jahres 
erfolgen. Es wird empfohlen, auch die nicht als zu erhalten festge-
setzten vorhandenen Gehölze möglichst zu erhalten (Erhaltung bzw. 
Beseitigung in Abhängigkeit von der jeweiligen Baumaßnahme) 
und während der Bauzeit mit entsprechenden Baumschutzmaßnah-
men zu sichern. Um den Kronen- und Wurzelbereich vorhandener 
Bäume nicht zu beschädigen und den Gehölzbestand bestmöglich 
zu schützen, sollten alle baulichen Maßnahmen gemäß DIN 18920 
"Landschaftsbau-Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vege-
tationsflächen bei Baumaßnahmen" sowie RAS-LP4 "Richtlinie für 
die Anlage von Straßen, Teil Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz 
von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnah-
men" durchgeführt werden. 

    

4.10  Empfehlenswerte 
Obstbaumsorten 

 Bei der Pflanzung von Obstbäumen sollten Hochstämme in regio-
naltypischen Sorten gepflanzt werden. Folgende Sorten sind beson-
ders zu empfehlen (Sorten, die laut Angaben der Landesanstalt für 
Pflanzenschutz gegen Feuerbrand als gering anfällig bzw. relativ 
widerstandsfähig gelten, sind mit einem Stern markiert): 

Äpfel: Brettacher, Bittenfelder, Bohnapfel*, Gewürzluiken, Glocken-
apfel, Josef Musch, Maunzenapfel, Ontario*, Salemer Klosterapfel, 
Schussentäler, Schwäbischer Rosenapfel, Schweizer Orangen*, 
Teuringer Rambour, Welschisner. 

Birnen: Bayerische Weinbirne*, Kirchensaller Mostbirne*, Metzer 
Bratbirne, Palmischbirne*, Schweizer Wasserbirne*. 

Zwetschgen: Bühler Zwetschge, Hauszwetschge, Lukas Früh-
zwetschge, Schöne aus Löwen, Wangenheims Frühzwetschge, Wa-
genstedter Schnapspflaume. 

    

4.11  Grundwasserdichte Un-
tergeschoße 

 Auf Grund der umzusetzenden Versickerungssysteme in Verbindung 
mit der Bodenbeschaffenheit in bestimmten Teilbereichen ist inner-
halb des Baugebietes mit einem Vernässen des Arbeitsraumes zu 
rechnen. Die Gebäude sollten daher mit einem grundwasserdichten 
Untergeschoß ausgeführt werden.  
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4.12  Niederschlagswasser  Zur Vermeidung einer Verunreinigung des Niederschlagswassers 
sollte auf Tätigkeiten wie z.B. Autowäsche, andere Reinigungsarbei-
ten, Be- und Entladungsarbeiten gefährlicher Stoffe etc. verzichtet 
werden.  

Auch für die nicht großflächigen baukonstruktiven Elemente sollte 
auf die Verwendung von Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer 
oder Blei verzichtet werden. Als Alternativen für Rinnen und Fall-
rohre stehen Chrom-Nickel-Stähle (Edelstahl), Aluminium, Kunst-
stoffe oder entsprechende Beschichtungen zur Verfügung. 

    

4.13  Grundwasser  Grundwasserbenutzungen bedürfen in der Regel einer wasserrecht-
lichen Erlaubnis gem. §§ 8,9,10 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). 

Diese ist bei der Unteren Wasserbehörde beim Landratsamt Ravens-
burg zu beantragen. Die für das Erlaubnisverfahren notwendigen 
Antragsunterlagen müssen nach § 86 Absatz 2 WG von einem hierzu 
befähigten Sachverständigen gefertigt und unterzeichnet werden. 
Ein Formblatt über die notwendigen Unterlagen ist bei der Unteren 
Wasserbehörde erhältlich. Eine Erlaubnis für das Zutagefördern und 
Zutageleiten von Grundwasser zur Trockenhaltung einer Baugrube 
kann grundsätzlich nur vorübergehend erteilt werden. 

Die unvorhergesehene Erschließung von Grundwasser hat der Unter-
nehmer gem. § 49 Absatz 2 WHG bei der Unteren Wasserbehörde 
des Landratsamtes unverzüglich anzuzeigen. Die Untere Wasserbe-
hörde trifft die erforderlichen Anordnungen. 

    

4.14  Bodenschutz  Um den sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden 
sicherzustellen wird empfohlen, ein Bodenmanagementkonzept zu 
erstellen und die Bauausführung bodenkundlich begleiten zu las-
sen. Das Bodenmanagementkonzept sollte folgende Punkte umfas-
sen: Feststellung der physikalischen Eigenschaften des auszuheben-
den Bodens; Erdmassenberechnungen (getrennt nach A-, B-, C-Ho-
rizont); Mengenangaben bezügl. künftiger Verwendung des Bodens; 
direkte Verwendung (im Baugebiet, außerhalb des Baugebietes); 
Trennung von Oberboden und kulturfähigem Unterboden bei Aus-
bau und Lagerung; Zwischenlagerung (Anlage von Mieten nach der 
DIN 19731); Maßnahmen zur Vermeidung und zur Beseitigung von 
Bodenverdichtungen; Ausweisung von Lagerflächen sowie Auswei-
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sung von Tabuflächen (keine bauseitige Beanspruchung). Informa-
tionen zum Bodenschutz bei Baumaßnahmen enthält der Flyer "Bo-
denschutz beim Bauen", der als pdf auf der Homepage des Land-
ratsamtes Ravensburg verfügbar ist. 

Die DIN 19731 ("Bodenbeschaffenheit – Verwertung von Boden-
material") und DIN 18915 ("Vegetationstechnik im Landschaftsbau 
– Bodenarbeiten") sind bei der Bauausführung einzuhalten. 

    

4.15  Brandschutz  Für die Zufahrten gilt die "Verwaltungsvorschrift über Flächen für 
Rettungsgeräte der Feuerwehr auf Grundstücken" in der jeweils ak-
tuellen Fassung (VwV Feuerwehrflächen) i.V.m. § 15 Landesbauord-
nung. 

Für die Ermittlung der Löschwasserversorgung gilt das Regelwerk 
der DVGW Arbeitsblatt W 405 i.V.m. § 2 (5) Ausführungsverordnung 
zur Landesbauordnung sowie Ziff. 5.1 IndBauRL 

Als Hydranten sollten Überflurhydranten DN 100 vorgesehen wer-
den. Die Abstände der Hydranten zueinander sollten 100-200 m 
nicht überschreiten. 

    

4.16  Ergänzende Hinweise  Auf Grund der Beschaffenheit des Baugrundes der näheren Umge-
bung kann von einer Bebaubarkeit im überplanten Bereich ausge-
gangen werden. Den Bauherren wird darüber hinaus empfohlen, im 
Rahmen der Bauvorbereitungen eigene Erhebungen durchzuführen 
(z.B. Schürfgruben, Bohrungen).  

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhande-
nen Geodaten im Verbreitungsbereich von Sedimenten der Tettn-
ang-Subformation. Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nut-
zungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, ist zu rech-
nen. 

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrock-
nung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-
schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planun-
gen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu 
Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshori-
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zonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objekt-
bezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. 
DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scherben, Metallteile, 
Knochen) und Befunde (z.B. Mauern, Gräber, Gruben, Brandschich-
ten) entdeckt werden, ist das Landesamt für Denkmalpflege beim 
Regierungspräsidium Stuttgart (Abt. 8) unverzüglich zu benachrich-
tigen. Fund und Fundstelle sind bis zur sachgerechten Begutach-
tung, mindestens bis zum Ablauf des 4. Werktags nach Anzeige, un-
verändert im Boden zu belassen. Die Möglichkeit zur fachgerechten 
Dokumentation und Fundbergung ist einzuräumen (gem. § 20 des 
Denkmalschutzgesetzes (DSchG)). Werden bei Aushubarbeiten Ver-
unreinigungen des Bodens festgestellt (z.B. Müllrückstände, Verfär-
bungen des Bodens, auffälliger Geruch o.ä.), ist das zuständige 
Landratsamt unverzüglich zu benachrichtigen.  

Für die Erschließung des Gebietes ist es notwendig, Kabelverteiler-
schränke, Straßenlaternen oder ähnliche Einrichtungen in der öf-
fentlichen/privaten Fläche zu installieren. Die Gemeinde Achberg 
behält sich die Auswahl der hierfür geeigneten Standorte sowie evtl. 
erforderliche Vereinbarungen vor.  

Den Bauherren wird empfohlen, ein Leer-Rohr von der Erschlie-
ßungs-Straße zum Gebäude zur Aufnahme der Telekommunikati-
onskabel vorzusehen.  

Auf Grund der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen 
ist mit der Einwirkung von vorübergehenden belästigenden Geruchs-
Immissionen (z.B. durch Aufbringen von Flüssigdung, Pflanzen-
schutzmitteln etc.) sowie Lärm-Immissionen (z.B. Traktorengeräu-
sche, Kuhglocken etc.) zu rechnen. 

Aus verschiedenen Gründen, z.B. Oberflächenabflüssen an Hangla-
gen, aus Außeneinzugsgebieten etc., kann es bei Starkregen, zu 
wild abfließendem Wasser kommen. Weiterführende Informationen 
erhalten sie u.a. im Leitfaden der LUBW „Kommunales Starkregen-
risikomanagement in Baden-Württemberg" 

http://www4.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/261161/ 

und auf der Internetseite des Ministeriums für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft Baden-Württemberg. 

http://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/schutz-
natuerlicher-lebensgrundlagen/wasser/starkregen/ 
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4.17  Plangenauigkeit  Obwohl die Planzeichnung auf einer digitalen (CAD) Grundlage er-
stellt ist (hohe Genauigkeit), können sich im Rahmen der Ausfüh-
rungs-Planung und/oder der späteren Einmessung Abweichungen 
ergeben (z.B. unterschiedliche Ausformung der Verkehrsflächen, un-
terschiedliche Grundstücksgrößen etc.). Weder die Gemeinde Ach-
berg noch die Planungsbüros übernehmen hierfür die Gewähr.  

    

4.18  Lesbarkeit der Planzeich-
nung 

 Zur Lesbarkeit der Planzeichnung werden übereinander liegende Li-
nien nebeneinander dargestellt (z.B. Nutzungskordel und vorge-
schlagene Grundstücksgrenze). 
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5  Satzung 
 

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 
(GBl. BW S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.06.2018 (GBl. S. 221), § 74 der Lan-
desbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2017 (GBl. S. 612, 613), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) sowie der Planzeichenverordnung 
(PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
04.05.2017 (BGBl. I S. 1057), hat der Gemeinderat der Gemeinde Achberg den Bebauungsplan "Wolfsgrube" 
und die örtlichen Bauvorschriften hierzu in öffentlicher Sitzung am 23.06.2022 beschlossen. 

 
 § 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Wolfsgrube" und der örtlichen Bauvorschriften hierzu 
ergibt sich aus deren zeichnerischem Teil vom 21.02.2022. 

 

 § 2 Bestandteile der Satzung  

Der Bebauungsplan "Wolfsgrube" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu bestehen aus der Planzeichnung 
und dem Textteil vom 21.02.2022. 

Dem Bebauungsplan "Wolfsgrube" und den örtlichen Bauvorschriften hierzu werden die jeweilige Begründung 
vom 21.02.2022 beigefügt, ohne dessen Bestandteil zu sein. 

 
 § 3 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den auf Grund von § 74 LBO 
erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Zuwiderhandeln kann mit Geldbußen bis zu 100.000,- € 
(Einhunderttausend Euro) belegt werden.  

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig die Vorschriften   

− zu Dachformen 

− zur Dachneigung 

− zu Solar- und Fotovoltaikanlagen auf den Dächern 

− zu Widerkehren und Zwerchgiebeln 

− zu Dachaufbauten 

− zu Materialien 

− zu Farben 
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− zur Anzahl der Stellplätze in dem Baugebiet 

nicht einhält oder über- bzw. unterschreitet. 

 
 § 4 In-Kraft-Treten 

Der Bebauungsplan "Wolfsgrube" der Gemeinde Achberg und die örtlichen Bauvorschriften hierzu treten mit 
der ortsüblichen Bekanntmachung des jeweiligen Satzungsbeschlusses in Kraft (gem. § 10 Abs. 3 BauGB).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achberg, den ........................  

 
 
.......................................................... 
(T. Walch, Bürgermeister) (Dienstsiegel) 
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6  Begründung – Städtebaulicher Teil 
  

6.1  Allgemeine Angaben 

6.1.1  Zusammenfassung 

  Die Gemeinde Achberg plant im südwestlichen Bereich des Achberger Hauptortes "Esseratsweiler" 
die Entwicklung von Wohnbauflächen. Diese sollen zur Deckung des Wohnraumbedarfes der orts-
ansässigen Bevölkerung dienen, um der bestehenden Nachfrage gerecht zu werden. 

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Umwelt-
berichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht erfor-
derlich, da die Aufstellung des Bebauungsplanes "Wolfsgrube" im beschleunigten Verfahren erfolgt 
(gem. § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). 

  Ein Ausgleich bzw. eine Abarbeitung der Eingriffs-Regelung ist nicht erforderlich. Eingriffe, die auf 
Grund des Bebauungsplanes "Wolfsgrube" zu erwarten sind, gelten als im Sinne des § 1a Abs. 3 
Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig (gem. § 13b BauGB i.V.m. 
§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). 

 
6.1.2  Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes 

  Der zu überplanende Bereich befindet sich im südwestlichen Bereich des Achberger Hauptortes 
"Esseratsweiler" und schließt dort an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil an.  

  Der Geltungsbereich verläuft östlich entlang der "Panoramastraße" und grenzt im Süden an einen 
Privatweg an. Auf dem Plangebiet befinden sich aktuell Streuobstbestände und z.T. Ackerflächen, 
bzw. Grünland. Im Norden sowie westlich des Plangebietes befindet sich Wohnbebauung. Im Osten 
geht die Fläche in die freie Landschaft über. Darüber hinaus sind für die Bereiche der Einmündung 
in die "Panoramastraße" die erforderlichen Sichtflächen in den Geltungsbereich aufgenommen.  

  Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich folgende Grundstücke mit den Fl.-Nrn. 129/4 (Teil-
fläche) und 329 (Teilfläche). 

 

6.2  Städtebauliche und planungsrechtliche Belange 

6.2.1  Bestands-Daten und allgemeine Grundstücks-Morphologie 

  Die landschaftlichen Bezüge werden von der Westallgäuer Hügel-Landschaft geprägt. 

  Innerhalb des überplanten Bereiches befinden sich keine bestehenden Gebäude. Im Östlichen Be-
reich des Plangebietes befindet sich ein Streuobstbestand mit mehreren Hochstammbäumen. Im 
Südlichen Bereich befindet sich ein Einzelner Obstbaum. 
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Darüber hinaus sind keine heraus ragenden naturräumlichen Einzelelemente vorhanden. 

  Die Topografie innerhalb des überplanten Bereiches weist ein überwiegend nach Osten beziehungs-
weise Südosten hin steigendes Gelände auf. Der Höhenversatz innerhalb des Geltungsbereiches 
beträgt in etwa 6 m. 

 
6.2.2  Erfordernis der Planung  

  Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Ausweisung von Wohnbauflächen in Form eines 
zusammenhängenden Baugebietes im Anschluss an bereits bestehende Wohnbebauung, um den 
Wohnraumbedarf der ortsansässigen Bevölkerung der Gemeinde "Achberg" zu decken. Zum Zeit-
punkt der Planaufstellung waren in der Gemeindeverwaltung zahlreiche konkrete Anfragen zu 
Wohnbaugrundstücken registriert. Trotz der Aufstellung eines weiteren Bebauungsplanes im be-
nachbarten Ortsteil "Doberatsweiler" ist es der Gemeinde Achberg nicht möglich ohne die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes "Wolfsgrube" dieser Nachfrage gerecht zu werden. In der Gemeinde 
gibt es zudem nicht ausreichend Baulücken, Gebäudeleerstände oder sonstige Nachverdichtungs-
potentiale, die die kurz- bis mittelfristige Nachfrage an Wohnbaugrundstücken decken könnten. 
Die Gemeinde ist dabei bemüht, den geschlossenen Siedlungskörper zu erhalten, allerdings im 
gleichen Zuge auch künftige Erweiterungen zu ermöglichen, um auch mittel- bis langfristig eine 
ausgewogene Zusammensetzung der Bevölkerung sowie die bestehenden Infrastruktureinrichtun-
gen zu sichern. Der Gemeinde erwächst daher ein Erfordernis bauleitplanerisch steuernd einzugrei-
fen. 

 
6.2.3  Übergeordnete Planungen, andere rechtliche Vorgaben, Standort-Wahl 

  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Landesentwicklungsplanes 2002 Baden-
Württemberg (LEP 2002) des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg maßgeblich: 

 

 − 2.6.2/Anhang 
"Landesent-
wicklungs-ach-
sen" 

Landesentwicklungsachse (Lindau/B.-) Wangen im Allgäu-Leutkirch im All-
gäu (-Memmingen); 

 

 − 3.1.6 Die Siedlungsentwicklung ist durch kleinräumige Zuordnungen von Raumnut-
zungen, insbesondere der Funktionen Wohnen und Arbeiten, so zu gestalten, 
dass verkehrsbedingte Belastungen zurückgehen und zusätzlicher motorisier-
ter Verkehr möglichst vermieden wird. […] 

 − 3.1.9 Die Siedlungsentwicklung ist vorrangig am Bestand auszurichten. Dazu sind 
Möglichkeiten der Verdichtung und Arrondierung zu nutzen, Baulücken und 
Baulandreserven zu berücksichtigen sowie Brach-, Konversions- und Altlas-
tenflächen neuen Nutzungen zuzuführen. Die Inanspruchnahme von Böden 
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mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt und die Landwirtschaft ist 
auf das Unvermeidbare zu beschränken.  

 − Karte zu 2.1.1 
"Raum-katego-
rien" 

Darstellung als ländlicher Raum im engeren Sinne. 

 
 Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben 

nach der Verbindlichkeitserklärung vom 04.04.1996 des Regionalverbandes Bodensee-Ober-
schwaben maßgeblich: 

 

 − 2.3.2/Karte 
"Siedlung" 

Ausweisung der Gemeinde "Achberg" als Gemeinde im ländlichen Bereich mit 
angemessener Siedlungsentwicklung. Durch die Eigenentwicklung und mögli-
che Wanderungsgewinne soll die Tragfähigkeit für die kommunale Infrastruk-
tur gesichert werden. 

 
  Die Planung steht in keinem Widerspruch zu den o.g. für diesen Bereich relevanten Zielen des 

Landesentwicklungsplanes 2002 (LEP 2002) sowie des Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben. 

  Die Gemeinde Achberg verfügt zusammen mit der Stadt Wangen im Allgäu und der Gemeinde 
Amtzell über einen rechtsgültigen Flächennutzungsplan (rechtsgültig mit Genehmigung vom 
02.09.2005). Die überplanten Flächen werden hierin als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. 
Da die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen und Gebiets-Einstufungen mit den Darstel-
lungen des gültigen Flächennutzungsplanes nicht übereinstimmen, werden die Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes im Rahmen einer Berichtigung gem. § 13b i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 2 
BauGB angepasst. 

  Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befinden sich keine Denkmäler im Sinne 
des Denkmalschutzgesetzes Baden-Württemberg (DSchG). 

  Inhalte von anderen übergeordneten Planungen oder andere rechtliche Vorgaben werden durch 
diese Planung nicht tangiert.  

 
6.2.4  Entwicklung, allgemeine Zielsetzung und Systematik der Planung  

  Aufgrund der Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken ist der südwestliche Teil des Hauptortes "Es-
seratsweiler" der Gemeinde Achberg als Standort für weitere Wohnbebauung vorgesehen. Dieser 
Bereich ist besonders geeignet, da er sich an bereits bestehende Wohnbebauung anschließt und 
teilweise bereits über vorhandene Erschließungsanlagen verfügt. Darüber hinaus verfügt der vor-
gesehene Standort über eine besonders attraktive landschaftliche Lage. 
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  Allgemeine Zielsetzung der Planung ist es, Baurecht für Wohnbauflächen für den Wohnraumbedarf 
der ortsansässigen Bevölkerung zu schaffen. 

  Für das geplante Wohnbauquartier soll erreicht werden, dass es zu der vorhandenen Siedlungs-
Struktur hinzutritt, ohne als Fremdkörper zu erscheinen. Ziel der Planung ist es darüber hinaus, bei 
möglichst effektiver Ausnutzung der Flächen, preisgünstigen Wohnraum für die ortsansässige Be-
völkerung zu schaffen ohne dadurch die landschaftlich und städtebaulich hochwertige Situation 
wesentlich zu beeinträchtigen. 

  Die Systematik des Bebauungsplanes entspricht den Anforderungen des § 30 Abs. 1 BauGB ("qua-
lifizierter Bebauungsplan").  

Dadurch regelt der Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben in dem überplanten Bereich ab-
schließend. Der Bauherrschaft stehen bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen Verein-
fachungen im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens (entsprechend den jeweils geltenden Vor-
schriften) zur Verfügung (zur Zeit der Planaufstellung Kenntnisgabeverfahren gem. § 51 LBO). 

  Die Aufstellung des Bebauungsplanes "Wolfsgrube" erfolgt im so genannten beschleunigten Ver-
fahren gem. §13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB. Dies ist aus folgenden Gründen mög-
lich:  

− die zulässige Grundfläche liegt bei 1.659 m² überbaubarer Grundfläche und folglich unter 
10.000 m². 

− bei dem Vorhaben handelt sich um die Schaffung von Baurecht für die Zulässigkeit von Wohn-
nutzung. Es ist ein allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 

− die Flächen schließen an im Zusammenhang bebaute Ortsteile an. 

− es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 
BauGB genannten Schutzgüter, da sich Bereiche solcher Schutzgüter nicht in räumlicher Nähe 
des überplanten Bereiches befinden. 

Somit sind die Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens im Sinne des 
§ 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB eingehalten. 

  Der redaktionelle Aufbau des Bebauungsplanes leitet sich aus der Systematik der Rechtsgrundlagen 
ab.  

 
6.2.5  Räumlich-strukturelles Konzept 

  Das räumlich-strukturelle Konzept zielt darauf ab, das neu geplante Wohngebiet städtebaulich 
sinnvoll an die angrenzend bestehende Siedlungsstruktur anzubinden und diese zu ergänzen sowie 
die Möglichkeit einer Erweiterung in nordöstlicher Richtung offen zu lassen. 
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6.2.6  Planungsrechtliche Vorschriften 

  Für den Bereich ist ein allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 

 Als Festsetzungs-Alternative zum allgemeinen Wohngebiet (WA) wäre auch ein reines Wohngebiet 
(WR) möglich. Es ist jedoch aus städtebaulichen Gründen sinnvoll, eine verträgliche Nutzungsmi-
schung, wie sie die Baunutzungsverordnung für das allgemeine Wohngebiet (WA) zulässt, anzu-
streben. 

  Auf der Grundlage des § 1 der BauNVO werden innerhalb des gesamten Veränderungen wie folgt 
vorgenommen: 

 − Im allgemeinen Wohngebiet soll der Ausschluss von nicht störenden Handwerksbetrieben Fehl-
entwicklungen vermeiden. Der Bereich ist auf Grund seiner Erschließungs-Situation und Grund-
stücks-Bemessung nur bedingt geeignet, solche Betriebe aufzunehmen. Zudem sind die damit 
u.U. verbundenen Nutzungskonflikte auf Grund der Kleinräumigkeit des geplanten Wohngebie-
tes teilweise nur schwer lösbar 

− Grundsätzlich ausgeschlossen werden im allgemeinen Wohngebiet (WA) fernmeldetechnische 
Hauptanlagen gem. § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO (z.B. Mobilfunkmasten) sowie Nebenanlagen 
dieser Art gem. § 14 Abs. 2 BauNVO. Der Ausschluss dieser Anlagen ist erforderlich, um dem 
Vorsorgegedanken Rechnung zu tragen. Genaue Auswirkungen auf die Gesundheit des Men-
schen sind zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht bekannt bzw. abgesichert. Gleichzeitig 
soll vermieden werden, dass durch das Erscheinungsbild der Anlagen eine negative optische 
Wirkung auf das Wohngebiet entstehen könnte. Die Bewohner könnten durch die Anlagen nach-
haltig in ihrem Wohlbefinden beeinträchtigt werden, auch dann, wenn keine unmittelbare 
strahlentechnische Beeinträchtigung gegeben wäre. Dem Gedanken einer flächendeckenden 
Versorgung mit Mobilfunkanlagen im Gemeindegebiet kann auch ohne eine detaillierte Unter-
suchung der funktechnischen Zusammenhänge entsprochen werden. Dies ist insbesondere 
dadurch gewährleistet, dass innerhalb des Ortsteils auch in vertretbarer Nähe zum Geltungsbe-
reich dieses Bebauungsplanes Baugebiete vorhanden oder festgesetzt sind, in denen solche 
Anlagen generell zulässig sind und in denen keine Einschränkungen ihrer Zulässigkeit gelten 
oder geplant sind.  

− Ferner werden Hauptanlagen zur Erzeugung von Energie durch Windkraft sowie Nebenanlagen 
dieser Art gem. § 14 Abs. 1 Satz 1 BauNVO bzw. § 14 Abs. 2 BauNVO in dem Gebiet ausge-
schlossen, um Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes sowie Konflikte mit dem 
Naturraum in diesem Übergangsbereich zur freien Landschaft zu vermeiden. 

− Grundsätzlichen Ausschluss erfahren die in § 4 Abs. 3 Nrn. 1-5 BauNVO angeführten Nutzun-
gen: Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstiges nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen 
für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen. Die genannten Nutzungen sind nicht 
geeignet, innerhalb der überplanten Flächen aufgenommen zu werden. Unlösbare Nutzungs-
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konflikte sowie die Unmöglichkeit der Integration in die kleinräumige städtebauliche Gesamt-
situation sind die Gründe hierfür. Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt auf der angestrebten 
Wohnnutzung. 

  
  Die Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung konzentrieren sich auf das in der Baunut-

zungsverordnung (§ 16 Abs. 3 u. 4 BauNVO) angegebene Erfordernis zur Erlangung der Eigen-
schaften eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB ("qualifizierter Bebauungsplan"). 
Dabei erhalten diejenigen Größen den Vorzug, die bezüglich ihrer Lesbarkeit unmissverständlich 
sind. 

 − Die Festsetzung von Grundflächenzahlen für die Typen 1-4 ergibt einen möglichst großen Spiel-
raum bei der Aufteilung der Grundstücke und der Verwirklichung von unterschiedlichen Gebäu-
detypen bzw. -anordnungen. Die Werte orientieren sich an den Vorgaben der nach Norden und 
Westen anschließenden Bebauung. Die festgesetzten Werte von 0,23 bis 0,40 befinden sich im 
Rahmen der in § 17 BauNVO definierten Obergrenze für ein allgemeines Wohngebiet. 

 − Durch die Möglichkeit, die zulässige Grundfläche für bauliche Anlagen durch Parkplätze, Zu-
fahrten etc. zu überschreiten, wird eine sinnvolle Voraussetzung getroffen, um den ruhenden 
Verkehr aus den öffentlichen Bereichen fern zu halten. Die in der Baunutzungsverordnung (§ 19 
Abs. 4) vorgesehene Überschreitungs-Möglichkeit von 50 % ist für ein Baugebiet der vorlie-
genden geplanten Art nicht ausreichend. Allein durch die erforderlichen und zulässigen Garagen 
und/oder Stellplätze ist in der Regel das Überschreitungs-Potenzial ausgeschöpft. Zu berück-
sichtigen bleiben alle anderen Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO (Wege, Terrassen, 
Schuppen, Gewächshäuschen, Spielgeräte, Schwimmbecken etc.) sowie unter Umständen un-
terirdische Anlagen. Eine beliebige Ausdehnung der Überschreitungs-Möglichkeit für alle in 
§ 19 BauNVO genannten Anlagen auf den im Plan festgesetzten Wert würde u.U. zu Fehlent-
wicklungen führen, da dann z.B. Grenzgaragen in einem nicht vertretbaren Maße zulässig wä-
ren. Die getroffene Regelung sieht eine differenzierte Überschreitungsmöglichkeit vor. Für die 
in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO genannten Anlagen besteht auf Grund von § 19 Abs. 4 Satz 2 
BauNVO eine Überschreitungsmöglichkeit von 50 % der zulässigen Grundfläche. Für die in den 
abweichenden Bestimmungen dieser Planung genannten Anlagen besteht eine weiter gehende 
Überschreitungsmöglichkeit. Die Kappungs-Grenzen für die einzelnen Nebenanlagen-Typen 
sind daher unterschiedlich. Eine solche Differenzierung wird zwar in § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO 
nicht ausdrücklich erwähnt, sie ist jedoch auf Grund der Ausführungen in den einschlägigen 
Kommentierungen als zulässig anzusehen (vgl. Fickert/Fieseler zu § 19 Rn 23). 

 − Die Festsetzung der Zahl der Vollgeschoße in Kombination mit den Gebäudehöhen ist sinnvoll, 
um eine homogene Art der Bebauung und Ausnutzung der Baukörper vorzugeben.  

 − Die gleichzeitige Festsetzung von First- und Wandhöhen über NN schafft einen verbindlichen 
Rahmen zur Umsetzung eines breiten Spektrums an Gebäudeprofilen. Die gewählte Systematik 
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schließt Fehlentwicklungen aus. Sie ist auch für den Außenstehenden (z.B. Anlieger) nachvoll-
ziehbar und damit kontrollierbar. Durch die Festsetzung, dass, sofern zulässige Dachaufbauten 
oder Dacheinschnitte im Bereich des Schnittpunktes der Außenwand mit der Dachhaut liegen, 
für die Berechnung der maximalen Wandhöhe die Verbindungslinie zwischen den nächst gele-
genen entsprechenden Schnittpunkten außerhalb solcher Bauteile maßgeblich ist, wird eindeu-
tig geregelt, dass die Höhe von Dachaufbauten oder Dacheinschnitten nicht als maßgebliche 
Wandhöhe herangezogen wird.  

  
  Die festgesetzte offene Bauweise kann als Einzelhaus umgesetzt werden. Sie beschränkt die Län-

genentwicklung von Baukörpern auf maximal 50 m. Im Bereich des Wohngebietes stellt diese Vor-
gabe eine sinnvolle Richtschnur zur Erlangung einer in Bezug auf die allgemeine städtebauliche 
Struktur verträgliche Bauweise dar.  

  Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) sind so festgesetzt, dass sie über die mögliche 
Größe der Gebäude auf Grund der Nutzungsziffern (Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche) hin-
ausgehen. Dadurch entsteht für die Bauherrschaft zusätzliche Gestaltungsfreiheit für die Anordnung 
der Gebäude im Grundstück. Die Baugrenzen reichen über die durch die einzelnen Bauvorhaben 
bedingten Grundstücksgrenzen hinweg. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, im Rahmen der 
Vergabe der Grundstücke flexible Aufteilungen durchzuführen. Nebengebäude (z.B. Garagen) sind 
auch innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) zulässig. Die Anordnung der 
Flächen für Garagen ist auf die Erschließungs-Situation hin abgestimmt. Trotzdem besteht inner-
halb der jeweiligen Grundstücke eine möglichst hohe Flexibilität in Bezug auf die Situierung der 
Garagen. 

  Auf eine Regelung der Zulässigkeit von baulichen Anlagen über die in den §§ 12, 14, und 23 
BauNVO getroffenen Regelungen hinaus wird verzichtet. Dadurch sind untergeordnete Nebenanla-
gen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächenzulässig. Die Abstände zu anderen bau-
lichen Anlagen auf Grund von anderen Vorschriften bleiben hiervon unbenommen. 

  Die Festsetzung der maximal zulässigen Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden erfolgt aus 
städtebaulichen Gründen. Auf Grund der Kleinräumigkeit des Baugebietes, dessen starken Bezuges 
zu den naturnahen Räumen, seiner Randlage im Gemeindegebiet sowie des dörflichen Charakters 
des Orts-Teils wäre bei einer zu starken Bewohnerdichte mit einer Fehlentwicklung zu rechnen. In 
diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass für den gesamten Orts-Teil infrastrukturelle 
Einrichtungen kaum vorliegen und nicht geplant sind. Die Grundstücke sind auf Grund der o.g. 
Gesamtkonzeption nicht dafür vorgesehen, mit Gebäuden, die eine hohe Wohnungsanzahl aufwei-
sen, bebaut zu werden. Gleiches gilt für die Erschließungs-Situation. Die vorgenommenen Ein-
schränkungen der Anzahl der Wohnungen sollen darüber hinaus verhindern, dass es zu einer zu 
starken Versiegelung der Freiflächen in dem gesamten Bereich kommt (Terrassen, Stellplätze, Zu-
fahrten). Die Festsetzung der maximalen Zahl der Wohnungen verhindert das Entstehen von über-
wiegend freizeitgenutzten Zweitwohnungen (Ferienwohnungen).  
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  Der Ausschluss von oberirdischen Niederspannungs-Freileitungen erfolgt aus städtebaulichen Grün-
den. Neben den Anforderungen für die einzelnen Baugrundstücke und Gebäude werden dadurch 
für die Erschließungs-Träger Vorgaben zur Ausführung von (in der Regel neu zu errichtenden) An-
lagen getroffen, die dazu führen, dass das landschaftliche Umfeld geschützt wird. 

  Auf das Plangebiet wirken die Gewerbelärm-Immissionen des Parkplatzes des Veranstaltungszent-
rums "Humboldt-Haus" auf der Fl.-Nr. 128/6 ein. Im Nachtzeitraum (22:00 bis 6:00 Uhr) ist mit 
Überschreitungen des Spitzenpegel-Kriteriums der TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz ge-
gen Lärm) im südöstlichen Bereich des Plangebietes zu rechnen. Gemäß der Parkplatzlärmstudie 
des Bayerischen Landesamtes für Umwelt ist ein Abstand von 28 m vom Rand des Parkplatzes zum 
nächstgelegen Immissionsort in einem allgemeinen Wohngebiet (WA) einzuhalten, damit der ma-
ximal zulässige Spitzenpegel von 60 dB(A) im Nachtzeitraum nicht überschritten wird. Aus diesem 
Grund wird ein entsprechender Abstand vom Rand des Parkplatzes zu den Baugrenzen im Plange-
biet berücksichtigt. Die Nutzung der privaten, gewerblich genutzten Zufahrtstraße zum "Humboldt-
Haus" auf der Fl.-Nr.129/2 ist bereits durch den bestehenden Einwirkort westlich der "Panorama-
straße" auf der Fl.-Nr. 172/6 limitiert. Da der Abstand der geplanten Wohnbebauung zur Zufahrt-
straße den Abstand vom bestehenden Einwirkort nicht unterschreitet, ist mit keinen Konflikten auf-
grund den Gewerbelärm-Immissionen der Zufahrtsstraße zu rechnen. 

  Auf die Festsetzung von maximalen Erdgeschoß-Fußbodenhöhen wird verzichtet. Dadurch entsteht 
ausreichend Flexibilität zur Einstellung der Gebäude im Gelände. Zusätzlich ist damit der Anreiz 
verbunden, zur Optimierung des innergebäudlichen Profils eine moderate Höhenlage des Erdge-
schoß-Fußbodens zu wählen. Durch die o.g. Fixierung auf Wand- und Firsthöhen bleiben Fehlent-
wicklungen ausgeschlossen. 

 
6.2.7  Infrastruktur  

  Eine Trafostation ist nicht erforderlich. Sollte sich jedoch im Rahmen der Umsetzung der Planung 
die Erforderlichkeit einer Trafostation ergeben, kann gemäß § 14 Abs. 2 der Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) eine solche Nebenanlage in der Ausnahme zugelassen werden, auch falls im Be-
bauungsplan keine besondere Fläche hierfür festgesetzt ist. 

  Eine Wertstoff-Insel innerhalb des überplanten Bereiches ist nicht erforderlich. Für den Orts-Teil 
sind bereits ausreichend Wertstoff-Inseln an geeigneten Stellen vorhanden.  

  Neben den o.g. Einrichtungen zur unmittelbaren Wohnumfeld-Verbesserung sind in räumlicher 
Nähe die wichtigen Infrastruktureinrichtungen des Hauptortes "Esseratsweiler" zu Fuß erreichbar 
(Schule, Kindergarten, Rathaus). 
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6.2.8  Verkehrsanbindung und Verkehrsflächen 

  Das auszuweisende Baugebiet ist über die Einmündung in die "Panoramastraße" ausreichend an 
das Verkehrsnetz angebunden. Über die "Panoramastraße" besteht eine Anbindung an die Landes-
straße L 2374, sowie an die "Erlenstraße" und damit an die Staatsstraße St 320. Dadurch sind 
weitere Anbindungen und eine Anbindung an die Autobahnauffahrt "Weißensberg" gegeben. 

  Die Anbindung an den öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) ist durch die Bushaltestelle der 
Regionalbus Augsburg GmbH, in der "Schulstraße" im Bereich des Schulzentrums, mit der Linie 
192 (Lindau (B) Hauptbahnhof-Wangen Busbahnhof) gegeben.  

  Die innere Erschließung erfolgt über eine Ringstraße mit zwei neu geplante Zufahrten im Bereich 
der "Panoramastraße". Dabei soll eine Straßenführung geschaffen werden, die die vorhandene 
topografische Situation berücksichtigt. Der an maßgeblichen Stellen vorgesehene Regelquerschnitt 
von 5,25 m ist für einen Begegnungsfall von einem Lkw und einem Pkw bei verlangsamter Ge-
schwindigkeit ausgelegt. 

  Die Festsetzung von Höhenpunkten im Bereich der geplanten Erschließungs-Straßen ist nicht er-
forderlich. Die exakte Planung der Höhenlage der Erschließungs-Anlage wird durch das beauftragte 
Ingenieurbüro vorgenommen. 

 
6.2.9  Wasserwirtschaft 

  Die Gemeinde verfügt über ein Trenn-System zur Entsorgung der Abwässer. 

  Das anfallende Schmutzwasser wird der Kläranlage Lindau zugeführt. Die Anlage ist ausreichend 
dimensioniert. 

  Das anfallende Niederschlagswasser von versiegelten Flächen (Dach-/ Hof- und Straßenflächen) 
wird im Trennsystem abgeleitet. Das Niederschlagswasser der privaten Flächen wird jeweils mittels 
Retentionszisternen gedrosselt dem öffentlichen Regenwasserkanal zugeführt. Das Niederschlags-
wasser der Straße wird mittels Stauraumkanal gedrosselt dem bestehenden Regenwasserkanal in 
der Panoramastraße zugeführt. 

Die Versiegelung der Freiflächen wird durch eine entsprechende Festsetzung über die Oberflächen-
Beschaffenheit minimiert. 

  Auf Grund der Aufschlüsse und Erfahrungen aus der unmittelbaren Umgebung des überplanten 
Bereiches im Rahmen von Bauvorhaben aus der jüngeren Zeit kann davon ausgegangen werden, 
dass keine ungewöhnlichen Grundwasserverhältnisse vorliegen. 
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6.2.10  Geologie  

  Die Flächen sind aus geologischer Sicht für eine Bebauung geeignet. Mit landschaftstypischen und 
ortsüblichen Erschwernissen bei der Ausführung der Baumaßnahmen muss jedoch gerechnet wer-
den. 

  Durch die Art der Festsetzung der Gebäudehöhen und der Höhenbezüge in Verbindung mit der zu 
entwickelnden Erschließungs-Planung wird die Masse des anfallenden Erdaushubes minimiert.  
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7  Begründung – Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 
Abs. 6 Nr. 7 BauGB), Konzept zur Grünordnung 

  

7.1  Umweltprüfung und Abarbeitung der Eingriffsregelung bei beschleunigtem Verfahren 
gem. § 13a BauGB  

7.1.1  Umweltprüfung  

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Um-
weltberichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht 
erforderlich, da die Aufstellung des Bebauungsplanes "Wolfsgrube" im beschleunigten Verfahren 
erfolgt (gem. § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). 

 
7.1.2  Abarbeitung der Eingriffsregelung  

  Ein Ausgleich bzw. eine Abarbeitung der Eingriffs-Regelung ist nicht erforderlich. Eingriffe, die auf 
Grund des Bebauungsplanes "Wolfsgrube" zu erwarten sind, gelten als im Sinne des § 1a Abs. 3 
Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig (gem. § 13b BauGB i.V.m. 
§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). 

 
7.2  Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB)  

7.2.1  Bestandsaufnahme  

  Das Plangebiet liegt am südwestlichen Rand der Gemeinde "Achberg". Nördlich an den Geltungs-
bereich grenzt Wohnbebauung an. Westlich bis südwestlich wird das Plangebiet durch die "Pano-
ramastraße" begrenzt. Im Süden grenzt das Hotel "Humboldt Haus" an den überplanten Bereich 
an. Östlich bis südöstlich grenzt offene Landschaft mit überwiegend Grünlandnutzung an das Plan-
gebiet. 

  Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt; Biotopverbund (Tiere und Pflanzen; § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

Das überplante Flurstück mit der Nr. 129/4 wird aktuell intensiv als Wiese genutzt, wodurch über-
wiegend häufige und störungsunempfindliche Arten zu erwarten sind. Insgesamt sind 5 Obstge-
hölze auf der Fläche vorhanden. Um zu prüfen, ob im überplanten Bereich artenschutzrechtlich 
relevante Arten vorkommen, wurden die Obstbäume im Juli 2018 durch einen Biologen des Büros 
Sieber kontrolliert. Dabei fanden sich bei 4 der 5 Obstbäume keine hochwertigen Habitatstrukturen 
(Stammschäden, Ausfaulungen etc.). Lediglich ein Kirschbaum weist derartige Strukturen auf und 
kommt daher zumindest potentiell als Lebensraum für Vögel und andere höhlenbewohnende Arten 
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in Frage. Zum Zeitpunkt der Begehung war der Baum jedoch nicht von entsprechenden Tierarten 
bewohnt. 

  Schutzgebiete/Biotope (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): 

Innerhalb des Geltungsbereiches liegen keine geschützten Bestandteile von Natur und Landschaft. 

Das nächste gem. § 30 BNatSchG kartierte Biotop "Ehemalige Naßwiese südlich von Liebenweiler" 
(Biotop-Nr. 1-8324-436-0368) ist Kernfläche des Biotopverbundes feuchter Standorte und liegt 
nordwestlich in etwa 200 m Entfernung zum Plangebiet. Nordwestlich und südwestlich verlaufen 
in über 200 m Entfernung 1.000 m-Suchräume des Biotopverbundes feuchter Standorte. Weitere 
Schutzgebiete oder Biotope liegen nicht in räumlicher Nähe. 

  Schutzgut Boden, Geologie und Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

Aus dem anstehenden tonig-lehmigen Geschiebemergel und Beckensedimenten der Würmeiszeit 
haben sich Braunerden und Parabraunerden hoher Fruchtbarkeit entwickelt. Laut dem Landesamt 
für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg werden die Böden im Plangebiet gemäß 
ihrer Funktion als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf mit mittel bewertet. In ihrer Funktion als 
Filter und Puffer für Schadstoffe werden die Böden mit hoch bewertet. Die Wasserdurchlässigkeit 
wird als gering bis mittel eingestuft. Die Böden sind vollständig unversiegelt. Auf Grund der der-
zeitigen Wiesennutzung können die vorkommenden Böden ihre Funktion als Ausgleichskörper im 
Wasserhaushalt sowie als Filter und Puffer für Schadstoffe noch weitestgehend unbeeinträchtigt 
erfüllen. Durch die intensive Nutzung kommt es jedoch zum Eintrag von Dünge- und Pflanzen-
schutzmitteln. Insgesamt kann jedoch von einer hohen Bedeutung für das Schutzgut gesprochen 
werden. 

  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

Oberflächengewässer befinden sich nicht im Plangebiet oder unmittelbar angrenzend. Nordöstlich 
bis südöstlich vom Plangebiet verläuft der "Esseratsweiler Dorfbach", der nicht näher als 290 m an 
die überplante Fläche heranreicht. Das Gelände weist ein leichtes Gefälle von Südosten nach Nord-
westen auf weshalb bei Starkregenereignissen mit dem Zufluss von Hangwasser zu rechnen ist. 
Abwässer fallen derzeit im Plangebiet nicht an. Das Niederschlagswasser versickert breitflächig über 
die belebte Bodenzone. Über den genauen Grundwasserstand ist nichts bekannt. Auf Grund der 
Lage des Plangebietes in Verbindung mit der Beschaffenheit der anstehenden Böden ist nicht mit 
oberflächennah anstehendem Grundwasser zu rechnen. 

  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB): 

Bei dem überplanten Bereich handelt es sich um eine Freifläche, auf der im Zusammenhang mit 
den umliegenden Grünflächen in größerem Ausmaß Kaltluft gebildet wird. Auf der Fläche sind 5 
Obstgehölze vorhanden die höchstens in geringem Umfang Frischluft produzieren. Da die umlie-
gende Bebauung eher kleinteilig ist (Ein- und Zweifamilienwohnhäuser mit Gärten), kommt der 
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Fläche keine besondere kleinklimatische Bedeutung zu. Größere Gewerbegebiete oder Verkehrs-
wege, die zu einer relevanten Schadstoffanreicherung in der Luft führen könnten, liegen nicht in 
räumlicher Nähe zum Plangebiet. Insgesamt ist wegen der Lage im ländlichen Raum von einer nur 
gering vorbelasteten Luftqualität auszugehen. 

  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

Das Plangebiet gehört gemäß der naturräumlichen Gliederung zu den Wiesen- und Weideland-
schaften des Westallgäuer Hügellandes mit ausgeprägtem eiszeitlichem Relief (Drumlin-Land-
schaften). Der überplante Bereich ist auf Grund des im südöstlichen Bereich ansteigenden Reliefs 
und der erhöhten Lage von der Landesstraße "L 2374" nicht einsehbar. Das Plangebiet ist von der 
angrenzenden "Panoramastraße" sowie von der freien Landschaft im Südwesten her gut einsehbar 
und auf Grund der Ortsrandlage für das Ortsbild von gewisser Bedeutung. Da innerhalb des Plan-
gebietes und direkt angrenzend keine Feld- oder Wanderwege verlaufen, ist der überplante Bereich 
nur bedingt für die Naherholung geeignet. 

  
7.2.2  Auswirkungen der Planung 

  Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt; Biotopverbund (Tiere und Pflanzen; § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

Durch die Errichtung der Baukörper und Verkehrsflächen und die damit einhergehende Versiege-
lung geht der Lebensraum der im Bereich des Grünlands vorkommenden Tiere und Pflanzen verlo-
ren. Die 5 Obstgehölze werden im Zuge der Bebauung gefällt. Durch die Pflanzung von Bäumen 
und Sträuchern auf der am südwestlichen Rand des Geltungsbereiches festgesetzten öffentlichen 
Grünfläche, wird mittel- bis langfristig neuer Lebensraum entstehen. Gleichzeitig wird das Plange-
biet an dieser Stelle eingegrünt und zum südlich gelegenen Hotel "Humboldt Haus" abgepuffert. 
Da das Plangebiet am Ortsrand liegt und an bestehende Wohnbebauung angrenzt, ist nicht mit 
der Zerschneidung von Lebensräumen zu rechnen. 

  Schutzgebiete/Biotope (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): 

Das Plangebiet überlappt sich nicht mit geschützten Bestandteilen von Natur und Landschaft wes-
halb es hier zu keiner Beeinträchtigung durch das Vorhaben kommt. Das nächste gem. §  30 
BNatSchG kartierte Biotop "Ehemalige Naßwiese südlich von Liebenweiler" (Biotop-Nr. 1-8324-
436-0368) ist auf Grund der Entfernung zum Plangebiet von etwa 200 m nicht vom Vorhaben 
betroffen. Gleiches gilt für die Kernflächen und Suchräume des Biotopverbundes feuchter Standorte. 

  Schutzgut Boden, Geologie und Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

Durch die mit der Planung ermöglichte Bebauung und die damit einhergehende Versiegelung wer-
den die Funktionen der betroffenen Böden beeinträchtigt bzw. gehen ganz verloren. Im Bereich der 
neuen Baukörper bzw. Zufahrtsflächen kommt es zu einer Abtragung der oberen Bodenschichten. 
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Die versiegelten Flächen können nicht mehr als Standort für Nutzpflanzen oder die natürliche Ve-
getation dienen und bieten Bodenorganismen keinen Lebensraum mehr. Zudem wird das eintref-
fende Niederschlagswasser in diesen Bereichen nicht mehr gefiltert und gepuffert. Durch die Ver-
wendung versickerungsfähiger Beläge für Stellplätze, Zufahrten u.a. untergeordnete Wege, kann 
zumindest in diesen Bereichen die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens weitestgehend erhalten 
und damit die Abnahme der Versickerungsleistung des Bodens minimiert werden. Dennoch kommt 
es zu einem mittleren bis hohen Eingriff in das Schutzgut, da hochwertige landwirtschaftliche Er-
tragsstandorte verloren gehen. Ein alternativer Standort für die Planung, um diese Fläche zu scho-
nen, wird als nicht zielführend angesehen, da sich im Gemeindegebiet Achberg überwiegend hoch-
wertige Böden mit ähnlichen Bodenzahlen befinden und so nur eine Verschiebung der Versiegelung 
stattfinden würde. 

  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

Der nordöstlich bis südöstlich in über 290 m Entfernung vom Plangebiet verlaufende "Esseratswei-
ler Dorfbach" ist auf Grund der Distanz zum Plangebiet nicht vom Vorhaben betroffen. Durch die 
mit der Bebauung verbundene Versiegelung wird die Durchlässigkeit der anstehenden Böden für 
Niederschlagswasser eingeschränkt. In Folge dessen verringert sich unter Umständen in geringem 
Umfang auch die Grundwasserneubildungsrate. Spürbare Auswirkungen auf den lokalen Wasser-
haushalt sind jedoch auf Grund der geringen Flächengröße von 0,29 ha nicht zu erwarten. In dem 
Baugebiet ist Niederschlagswasser von versiegelten Flächen (Dach-/ Hof- und Straßenflächen) im 
Trennsystem abzuleiten. Das Niederschlagswasser der privaten Flächen wird jeweils mittels Retenti-
onszisternen gedrosselt dem öffentlichen Regenwasserkanal zugeführt. Das Niederschlagswasser 
der Straße wird mittels Stauraumkanal gedrosselt dem bestehenden Regenwasserkanal in der Pa-
noramastraße zugeführt. Auf Grund des leichten Gefälles von Südosten nach Nordwesten kann es 
bei Starkregenereignissen zu einem geringen oberflächigen Zufluss von Hangwasser kommen. An-
fallendes Schmutzwasser wird über die bestehenden bzw. im Netz zu erweiternden Abwasserlei-
tungen zur Kläranlage Lindau (Bodensee) abgeführt. Die Wasserversorgung wird durch Anschluss 
an die Leitungen des Zweckverbandes Neuravensburger Wasserversorgungsgruppe sichergestellt. 

  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB): 

Durch die Rodung der 5 Obstbäume geht deren Beitrag zur Frischluftproduktion verloren. Auf Grund 
der Pflanzung von Bäumen und Sträuchern auf der im südwestlichen Rand des Geltungsbereiches 
festgesetzten öffentlichen Grünfläche und auf dem Straßenbegleitgrün im Osten des Gebietes, 
kommt es mittel- bis langfristig sogar zu einer geringfügigen Erhöhung der Frischluftproduktion. 
Auf Grund der Bebauung der Wiesenfläche wird die Kaltluftbildung im Plangebiet unterbunden. Da 
angrenzend jedoch weitläufige Offenflächen zur Kaltluftproduktion verbleiben, ist hier künftig nicht 
mit einer erheblichen Einschränkung zu rechnen. Durch die geplante Bebauung als allgemeines 
Wohngebiet kommt es im Rahmen des künftigen Anliegerverkehrs nicht zu einer relevanten Belas-
tung der Luftqualität. 
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  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

Durch die in Ortsrandlage geplanten Baukörper erfährt die Erlebbarkeit des landschaftlichen Um-
feldes eine geringfügige Beeinträchtigung. Für die weitere Umgebung ist auf Grund der schlechten 
Einsehbarkeit der überplanten Fläche von der Landesstraße "L 2374" aus mit keiner erheblichen 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zu rechnen. Für die angrenzenden, bereits bebauten 
Grundstücke ist mit einer geringen Einbuße an der Erlebbarkeit des dörflichen Umfeldes zu rechnen 
(Ausblick auf die Grünfläche). Die getroffenen Festsetzungen und bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften stellen jedoch sicher, dass die Auswirkungen auf die benachbarten Anlieger begrenzt blei-
ben und sich die neu hinzukommende Bebauung gut in die gewachsene dörfliche Struktur einfügt. 
Auf Grund der im Umfeld des Plangebietes großflächig verbleibenden Grünflächen, ist von keiner 
Beeinträchtigung für die Naherholung auszugehen. 

  
7.2.3  Konzept zur Grünordnung 

  Das Konzept zur Grünordnung berücksichtigt den Bestand und die Auswirkungen der Planung wie 
folgt: 

  Im südwestlichen Rand des Plangebietes wird eine öffentliche Grünfläche festgesetzt, die der Ein-
grünung und als Pufferzone zum südlich angrenzenden Hotel "Humboldt Haus" dient. 

  Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird festgesetzt, dass als Außenbeleuchtung nur Leuchtentypen 
mit geringem Anteil an blauem und ultraviolettem Licht (z.B. Natriumdampf- oder LED-Lampen) 
mit einer maximalen Lichtpunkthöhe von 4,50 m verwendet werden dürfen. 

  Um fehlgeleitete Eiablagen von wassergebundenen Insekten zu vermeiden, sind nur solche Photo-
voltaik-Module zulässig, die weniger als 6 % Licht reflektieren (je Solarglasseite 3 %). Dies wird 
von Elementen erfüllt, die entspiegelt und monokristallin sind sowie deutliche Kreuzmuster aufwei-
sen. Elemente aus Strukturglas besitzen im Vergleich zu Floatglas deutliche Vorteile. 

  Die Verwendung versickerungsfähiger Beläge für Stellplätze, Zufahrten u.a. untergeordnete Wege 
auf den privaten Baugrundstücken wird festgesetzt, um die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens 
weitestgehend zu erhalten und damit die Abnahme der Versickerungsleistung des Bodens durch 
die Versiegelung zu minimieren. 

  Die öffentliche Grünfläche als Pufferstreifen ist gemäß der Planzeichnung mit Bäumen und Sträu-
chern in lockeren Gruppen zu bepflanzen und durch zweischürige Mahd pro Jahr bei Verzicht auf 
Düngung extensiv zu pflegen. Abgehende Gehölze sind durch eine entsprechende Neupflanzung zu 
ersetzen. 

  Durch die Festsetzung einer Pflanzliste wird die Verwendung standortgerechter, heimischer Gehölze 
gesichert. Einheimische Bäume und Sträucher bilden die Grundlage vieler Nahrungsketten und 
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dienen der Erhaltung des Lebensraumes für Kleinlebewesen. Sie sollten deshalb gegenüber neo-
phytischen Ziergehölzen vorgezogen werden. 

  Durch die Festsetzung, dass pro 400 m² angefangener privater Grundstücksfläche mindestens 
1 Laubbaum oder alternativ 2 Solitärsträucher zu pflanzen sind, wird eine ausreichende Durchgrü-
nung des Baugebietes gewährleistet. Im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in Bereichen, 
die an öffentliche Flächen angrenzen, sind Hecken aus Nadelgehölzen (z.B. Thuja) unzulässig. 

  Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkrankungen im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in 
der Verordnung zur Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit genannten, werden durch die Planung 
ausgeschlossen. Hierdurch sollen Gefährdungen der im Umkreis bestehenden sowie der zu pflan-
zenden Gehölze vermieden werden. 

  Die Pflanzung von Sträuchern, die nicht in der Pflanzliste festgesetzt sind (z. B Ziersträucher), wird 
auf max. 5 % der Grundstücksfläche zugelassen. Auf diese Weise soll zu einem gewissen Grad auch 
eine Bepflanzung mit nicht heimischen Gehölzen ermöglicht werden, ohne dass Fehlentwicklungen 
hinsichtlich naturschutzfachlicher oder landschaftsästhetischer Belange zu erwarten sind. 

  Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei werden für baukonstruktive Elemente, die groß-
flächig mit Niederschlagswasser in Berührung kommen, zum Schutz des Bodens und des Grund-
wassers ausgeschlossen. 

 



 Gemeinde Achberg    Bebauungsplan "Wolfsgrube" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 
 Textteil mit 50 Seiten, Fassung vom 21.02.2022 

Seite 41 

8  Begründung – Bauordnungsrechtlicher Teil  
  

8.1  Örtliche Bauvorschriften 

8.1.1  Regelungen über die Gestaltung der Gebäude 

  Die Dachform für den Hauptbaukörper beschränkt sich auf das Satteldach. Diese Dachform ent-
spricht der südlich und südwestlich angrenzenden Wohnbebauung sowie den landschaftlichen und 
örtlichen Vorgaben. Gleichzeitig sind Vorschriften zur Dachform getroffen, die eine auf den Einzelfall 
angepasste Bauform ermöglichen. Dies betrifft in erster Linie die untergeordneten Bauteile wie 
Dachgauben, Garagen und Nebengebäude. Regelungen für grundstücksübergreifende Gebäude mit 
einheitlicher Dachform und gleicher Firstrichtung (z.B. Doppel-, oder Reihenhaus) bezüglich einer 
einheitlichen Dachneigung oder eines profilgleichen Anbaus werden nicht getroffen, da solche Re-
gelungen erfahrungsgemäß Probleme im bauaufsichtlichen Verfahren nach sich ziehen. Die Einen-
gung auf eine einzelne Gradzahl stellt hierfür ebenfalls keine sinnvolle Alternative dar. Die Rege-
lungen für Dachaufbauten entbinden nicht von der Beachtung anderer bauordnungsrechtlicher Vor-
schriften, speziell den Vorschriften zu den Abstandsflächen und den Vorschriften zum Brandschutz. 

  Das Spektrum für Dachneigungen ist im Sinne der Bauherrschaft breit gefasst. Es entspricht den 
ortsüblichen und landschaftstypischen Vorgaben und berücksichtigt zeitgemäße Bauformen. Durch 
die Festsetzung von Wand- und Firsthöhen ist die Möglichkeit ausgeschlossen, dass Gebäude eine 
nicht vertretbare Gesamthöhe erreichen könnten.   

  Das Regelungs-Konzept für Gebäude-Anbauten (Widerkehre und Zwerchgiebel) und Dachaufbauten 
beschränkt sich auf Vorgaben zu den Ausmaßen und Abständen dieser Bauteile. Eine Koppelung 
mit der Gebäudelänge wird dabei vermieden, da die Gebäudelänge unter Umständen nicht ein-
deutig definierbar und damit bestimmbar ist. Die Regelungen sind an die Umgebungsbebauung 
angepasst, so dass davon ausgegangen werden kann, dass Beeinträchtigungen für das Ortsbild 
nicht zu erwarten sind. 

  Die Vorschriften über Materialien und Farben orientieren sich einerseits an den umliegenden, land-
schaftsgebundenen Bauformen. Andererseits lassen sie der Bauherrschaft jedoch ausreichend ge-
stalterischen Spielraum. Die Beschränkung auf die Dachfarben Rot bis Rotbraun sowie Betongrau 
bis Anthrazitgrau führt zu einem homogenen und ruhigen Gesamtbild des Ortes. Die Farben fügen 
sich erfahrungsgemäß besonders gut in die landschaftliche Situation ein. 
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9  Begründung – Sonstiges  
  

9.1  Umsetzung der Planung 

9.1.1  Maßnahmen und Zeitplan zur Verwirklichung 

  Eine Veränderungssperre ist nicht erforderlich. 

  Boden ordnende Maßnahmen (Grundstücks-Tausch, Umlegung) sind nicht erforderlich und nicht 
geplant. 

  Die Gemeinde beabsichtigt, die überwiegenden Flächenanteile in ihr Eigentum zu bringen und an 
geeignete Bauwerber weiter zu veräußern. 

 
9.1.2  Wesentliche Auswirkungen 

  Wesentliche Auswirkungen auf die gesamtgemeindliche Situation sind auf Grund der begrenzten 
Größe der zu bebauenden Flächen nicht erkennbar. Die infrastrukturellen Einrichtungen sind ge-
eignet, die zusätzlichen Einwohner bzw. Einrichtungen zu versorgen. 

  Für die bereits bebauten Grundstücke ist mit einer geringen Einbuße an der Erlebbarkeit der freien 
Landschaft sowie des städtebaulichen Umfeldes zu rechnen (z.B. Ausblick). Auf Grund der getroffe-
nen Festsetzungen (Höhenbeschränkungen, überbaubare Grundstücksflächen) sind diese Auswir-
kungen als akzeptabel zu bewerten. 

 
9.2  Erschließungsrelevante Daten 

9.2.1  Kennwerte 

  Fläche des Geltungsbereiches: 0,68 ha 

  Flächenanteile: 

 
 Nutzung der Fläche Fläche in ha Anteil an der Gesamtfläche 

 Bauflächen als WA 0,52  76,5 %  

 Öffentliche Verkehrsflächen 0,13  19,1 %  

 Öffentliche Grünflächen 0,03  4,4 %  

 

  Verhältnis von Erschließungsfläche zur Nettobaufläche (innerhalb des Baugebietes): 17,3 % 

  Voraussichtliche Mindest-Anzahl der Wohnungen im Wohngebiet: 9 
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  Voraussichtliche Maximal-Anzahl der Wohnungen im Wohngebiet: 27 

  Voraussichtliche Mindest-Anzahl der unterzubringenden Einwohner im Wohngebiet (Haushaltszif-
fer 2,5): 22  

 

9.2.2  Erschließung  

  Das anfallende Schmutzwasser wird über die bestehenden bzw. im Netz zu erweiternden Abwas-
serleitungen zur Kläranlage Lindau (Bodensee) abgeführt. 

  Wasserversorgung durch Anschluss an: Zweckverband Neuravensburger Wasserversorgungsgruppe 

  Die Löschwasserversorgung wird durch eine entsprechende Dimensionierung der Wasserleitungen 
in Verbindung mit einer ausreichenden Anzahl von Hydranten sichergestellt.  

  Stromversorgung durch Anschluss an: Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG 

  Müllentsorgung durch: Gemeinde Achberg 

  Die Gemeinde beabsichtigt, die anfallenden Kosten zur Herstellung der Erschließungsanlage nach 
BauGB (Straßen, Straßen-Entwässerung, Straßen-Beleuchtung) im Rahmen der Grundstücksveräu-
ßerung in Rechnung zu stellen (so genannte Ablöseverträge). 

 
9.3  Zusätzliche Informationen 

9.3.1  Planänderungen 

  Für die in der Sitzung des Gemeinderates beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der Sitzung eine 
vollständige Entwurfsfassung (Fassung vom 11.03.2019) zur Verdeutlichung der möglichen Än-
derungen ausgearbeitet. Die in der Gemeinderatssitzung vorgenommenen Änderungs-Beschlüsse 
im Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den Inhalten dieser Entwurfsfassung 
identisch. Die Änderungen umfassen folgende Punkte (ausführliche Abwägungen sind im Sitzungs-
protokoll der Sitzung des Gemeinderates bzw. der Sitzungsvorlage der öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderates vom 11.04.2019 enthalten): 

 − Redaktionelle Ergänzungen zur Festsetzung Punkt 2.20 "Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft" 

− Ergänzungen zu den Hinweisen zum Artenschutz, Brandschutz und zu den ergänzenden Hin-
weisen 

− Aufnahme des Hinweises zum Grundwasser 

− Änderung der Darstellung der wirksamen Fassung des Flächennutzungsplanes 

− Änderungen und Ergänzungen des Umweltberichtes zum Schutzgut Boden, Geologie und Fläche 
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− Änderungen und Ergänzungen bei der Begründung 

− redaktionelle Änderungen und Ergänzungen 

 
  Bei der Planänderung vom 21.02.2022 wurde die maximal zulässige Zahl der Wohnungen in 

Einzelhäusern bei allen Typen auf 3 festgesetzt. Dadurch wurde auch eine redaktionelle Unstim-
migkeit zwischen den Typenschablonen und der Ziff. 2.12 des Textteiles behoben. 

Die Begründung wurde entsprechend angepasst. Darüber hinaus fanden redaktionelle Änderungen 
und Ergänzungen statt. 

Die Planänderung wurde im Rahmen des ergänzenden Verfahrens gem. § 214 Abs. 4 BauGB durch-
geführt. 
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10   Begründung – Auszug aus übergeordneten Planun-
gen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausschnitt aus dem Lan-
desentwicklungsplan Ba-
den-Württemberg 2002, 
Karte zu 2.1.1 "Raumka-
tegorien"; Darstellung als 
"ländlicher Raum im en-
geren Sinne" 
 

Ausschnitt aus dem Regi-
onalplan Bodensee-Ober-
schwaben, Karte "Sied-
lung"; Darstellung als 
"Gemeinde mit angemes-
sener Siedlungsentwick-
lung" 

 

Auszug aus dem rechts-
gültigen Flächennut-
zungsplan; Darstellung 
als Fläche für die Land-
wirtschaft 
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11   Begründung – Bilddokumentation 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blick von Südwesten nach 
Nordosten über das Plan-
gebiet hinweg, im Hinter-
grund der Streuobstbe-
stand 

Blick von West nach Ost, 
in Richtung des anstei-
genden Geländes 

Blick von Nordwesten 
nach Südosten  
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Blick von Süwesten nach 
Osten entlang der Zufahrt 
zum "Humboldt Haus" 

Blick auf den Parkplatz 
des "Humboldt Hauses" 

Blick von Westen auf den 
Streuobstbestand 
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12   Verfahrensvermerke 
  

12.1  Aufstellungsbeschluss (gem. § 2 Abs. 1 BauGB) 

 Der Aufstellungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom 14.06.2018. Der Beschluss 
wurde am 16.08.2018 ortsüblich bekannt gemacht. 

 
 Achberg, den 28.06.2022 ………………………… 
  (T. Walch, Bürgermeister)  

 
12.2  Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 BauGB) 

 Von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 Abs. 1 BauGB) mit öffentlicher Unter-
richtung sowie Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung wurde abgesehen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 
gem. § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB).  

Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 21.01.2019 bis 22.02.2019 (Billigungsbeschluss 
vom 13.12.2018; Entwurfsfassung vom 19.11.2018; Bekanntmachung am 11.01.2019) sowie 
im Verfahren nach § 214 Abs. 4 BauGB (ergänzendes Verfahren) in der Zeit vom 05.05.2022 bis 
19.05.2022 (Billigungsbeschluss vom 07.04.2022; Entwurfsfassung vom 21.02.2022; Bekannt-
machung am 14.04.2022) statt (gem. § 3 Abs. 2 BauGB). 

 
 Achberg, den 28.06.2022 ……………………… 
  (T. Walch, Bürgermeister)  

 
12.3  Beteiligung der Behörden (gem. § 4 BauGB) 

 Von einer Unterrichtung und Aufforderung zur Äußerung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde abgesehen (gem. § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 
Nr. 1 BauGB). 

Von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden Stellungnahmen eingeholt 
(gem. § 4 Abs. 2 BauGB). Sie wurden mit Schreiben vom 19.12.2018 (Entwurfsfassung vom 
19.11.2018; Billigungsbeschluss vom 13.12.2018) sowie im Verfahren nach § 214 Abs. 4 BauGB 
(ergänzendes Verfahren) mit Schreiben vom 11.04.2022 (Entwurfsfassung vom 21.02.2022; Bil-
ligungsbeschluss vom 07.04.2022) zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 

 
 Achberg, den 28.06.2022 …………………………… 
  (T. Walch, Bürgermeister) 
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12.4  Satzungsbeschluss (gem. § 10 Abs. 1 BauGB)  

 Der Satzungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom 23.06.2022 über die Entwurfs-
fassung vom 21.02.2022. 

 
 Achberg, den 28.06.2022 …………………………… 
  (T. Walch, Bürgermeister) 

 

12.5  Ausfertigung 

 Hiermit wird bestätigt, dass der Bebauungsplan "Wolfsgrube" und die örtlichen Bauvorschriften 
hierzu in der Fassung vom 21.02.2022 dem Satzungsbeschluss des Gemeinderates vom 
23.06.2022 zu Grunde lag und dem Satzungsbeschluss entspricht. 

 
 Achberg, den 28.06.2022 …………………………… 
  (T. Walch, Bürgermeister)  

 

12.6  Bekanntmachung und In-Kraft-Treten (gem. § 10 Abs. 3 BauGB) 

 Der Satzungsbeschluss wurde am …………. ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan 
"Wolfsgrube" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu sind damit in Kraft getreten. Sie werden mit 
Begründung für jede Person zur Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Aus-
kunft gegeben. 

 
 Achberg, den …………. …………………………… 
  (T. Walch, Bürgermeister)  

 

12.7  Berichtigung des Flächennutzungsplanes 

 Der Flächennutzungsplan der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Wangen, Achberg und Amt-
zell wurde gemäß § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB für den Bereich des Bebauungs-
planes "Wolfsgrube" im Wege der Berichtigung angepasst. 

 
 Achberg, den …………. …………………………… 
  (T. Walch, Bürgemeister) 
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Plan aufgestellt am: 19.11.2018   
 

Plan geändert am: 11.03.2019   
 

Plan geändert am: 21.02.2022   
 

 

Planer: 

 

…………………………… Sieber Consult, Lindau (B) 
 

(i.A. U. Dintzer)  
 

 
 
Die Planung ist nur zusammen mit Textteil und zeichnerischem Teil vollständig. Nur die versiegelten Originalausfertigungen tragen die 
Unterschrift des Planers. Der Text ist auf der Grundlage der jeweils aktuellen amtlichen Rechtschreibregeln erstellt. 

 


